Von: Stadtplanungsamt Memmingen

An: Malkus,Katrin

Cc: Traore,Abdoul

Betreff: WG: Memmingen - Bebauungsplan 102 "Allgduer StraBe West" - Friihzeitige Unterrichtung gemaB § 4 Abs.
1 BauGB; LEW-VGNR 6714

Datum: Montag, 21. Juli 2025 13:54:54

Anlagen: Kabellageplan.pdf

20250508 102 Planzeichnung.pdf

Merkblatt zum Schutz erdverlegter Kabel.pdf
6714 Lageplanausschnitt 1 1000.pdf

Auflagen und Hinweise -Schutzgebiet-.pdf

Zum Verfahren

Von: Westermair, Marco <marco.westermair@lew-verteilnetz.de>

Gesendet: Montag, 21. Juli 2025 13:46

An: Stadtplanungsamt Memmingen <stadtplanung@memmingen.de>

Cc: Schweiger, Markus <Markus.Schweiger@LEW-verteilnetz.DE>; Graae, Manuel
<Manuel.Graae@lew-verteilnetz.de>

Betreff: Memmingen - Bebauungsplan 102 "Allgduer Stralle West" - Frihzejtige Unterrichtung
gemal § 4 Abs. 1 BauGB; LEW-VGNR 6714

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank, dass Sie uns Uber die Planungen informierthaben.

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes bestehepn/Unsererseits keine Einwande, wenn
weiterhin der Bestand unserer Betriebsmittel zuf Aufrechterhaltung der Stromversorgung
gewahrleistet ist und nachstehende Belange berUcksichtigt werden.

Bestehende 110-kV-Hochspannungsfreileitung

Das als Ausgleichsflache der vorhabensbezogenen Eingriffsfolgen des gegenstandlichen
Bebauungsplan vorgesehen Flufstick 1924/0 der Gemarkung Memmingen wird von unserer
110-kV-Freileitung (L6) Antage 67001 Uberspannt. Deren Leitungsmittelachse, die Standorte
unserer Maste Nr. 194 tnd 9 sowie die Grenzen der 6,50 m bzw. 10,00 m beiderseits der
Leitungsmittelachse Umfassenden technischen Schutzzone haben wir in den angehédngten
Lageplanauszug (M 1:1000 eingetragen.

Des Weitégen haben wir im Bereich der geplanten Ausgleichsmalnahme im angehangten
Lageplanauszug (M 1:1000) den Schutzbereich der Freileitung in Schritten von 20,00 m und
Bteiten von 6,50 m bzw. 10,00 min mehrere Bereiche unterteilt und jeweils fir den
unginstigsten Punkt die maximal mégliche Unterwuchshohe eingetragen. Die angegebenen
Werte wurden nach den derzeit giiltigen Vorschriften und Normen ermittelt und sind in m 0.
NHN angegeben.

Gegen die Ausweisung des Flurstiicks als Ausgleichsflache bestehen unsererseits keine
Einwande, wenn bei der Pflanzauswahl ausschlielRlich langsam waschsende, niederwichsige
Bdaume und Straucher bzw. Stauden ausgewahlt werden, welche die im Lageplan angegebenen
Unterwuchshéhen nicht Gberschreiten.

AbschlieRend verweisen wir auf die Auflagen und Hinweise aus dem Merkblatt "Schutzgebiet".


mailto:stadtplanung@memmingen.de
mailto:Katrin.Malkus@memmingen.de
mailto:Abdoul.Traore@memmingen.de
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PRAAMBEL

Satzungsbeschluss:

Die Stadt Memmingen erlasst aufgrund der §§ 1, 2, 8, 9 und 10 des
Baugesetzbuchs und des Artikel 81 der Bayerischen Bauordnung den
Bebauungsplan "Allgduer Strale West" (Plangebiet Nr. 102) als
Satzung.

Rechtsgrundlagen:

Zugrunde liegen das Baugesetzbuch (BauGB), die Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) und die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der
jeweils zu Beginn der Auslegung gultigen Fassung.

ERKLARUNG DER PLANZEICHEN

Planungsrechtliche Festsetzungen:

Allgemeines Wohngebiet gemaf § 4 BauNVO
Nutzungsschablonennummer

Grundflachenzahl (héchstzulassig)
Geschossflachenzahl (héchstzulassig)

Zahl der Vollgeschosse - zwingend

Zahl der Vollgeschosse - als Héchstgrenze

offene Bauweise

abweichende Bauweise

Baugrenze

Baulinie

Oberkante RohfuRboden Erdgeschoss (OK RFB EG in m tGber NN)
Abgrenzung unterschiedlicher Geschossigkeit
Flache fur Tiefgaragen, Garagen, Stellplatze und Carports
Stralenverkehrsflache

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung
Verkehrsberuhigter Bereich
Strallenbegrenzungslinie

Spielplatz

Mdallaufnahmepunkt

Personenaufzug

offentliche Grunflache

Ortsrandbegrinung

Parkanlage

Streuobstwiese

Retentionsflache

Abgrenzung unterschiedlicher Zweckbestimmung
Baumpflanzung; Standortabweichung von 5 m
Baumbestand, zu erhalten

Baumgruppen, zu erhalten

Baume Entnahme

Flache fur Wald

Geh- und Fahrtrecht zugunsten der Aligemeintheit
von Bebauung freizuhaltender Bereich (Abstand Wald 30 m)

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches

Ortliche Bauvorschriften:

Flachdach
Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen

bestehende Grundstlcksgrenzen
Flursticksnummer Bestand

Mal in Meter

Bestandsgebaude (Wohnen) mit Hausnummmer
Bestandsgebaude teilweise mit Hausnummer
Gebaude Abbruch

Nummerierung Gebaude
Grundsticksnummer mit Grundstlicksgrenze
Privatweg

Gehweg

Gehweg / Radfahren erlaubt

Treppen

Sitzstufenanlage

Bushaltestelle

Biotop, amtlich kartiert
Biotop-Nummerierung

Schutzstreifen zum Naturdenkmal
Naturdenkmal

Hoéhen Planung Treppenanlagen unten
Hoéhen Planung Treppenanlagen oben
Anbauverbot Allgduer Stral’e (20 m)
Stralkenbegleitgrin

Strallengestaltungslinie
Gelandemodellierung Rodelhtigel

Stellplatze offentlich

Larmschutzzone

sozialer Treffpunkt

3 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

3.01 Art der baulichen Nutzung:

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO festgesetzt. Zulassig
sind Nutzungen gemaf § 4 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 BauNVO. Die in Allgemeinen Wohngebieten
nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 3 und 4 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen sind
unzuldssig. Ferienwohnungen im Sinne von § 4 Abs. 3 Nr. 2BauNVO sind unzuléssig.

3.02 MaR der baulichen Nutzung:

Grundflachenzahl:

Im Planungsgebiet ist in den Baufeldern 1-6 eine Grundflachenzahl (GRZ) von 0,6 festgesetzt.
Die GRZ darf hier durch Stellplatze mit Zufahrtén, Zufahrten zu,Garagen sowie Nebenanlagen
im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einer GRZ/ton max40,8iberschritten werden.

Im Baufeld 7 ist eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Die GRZ darf hier durch Stellplatze mit
Zufahrten, Zufahrten zu Garagen sowie Nebenanlagen im'Sinne des § 14 BauNVO bis zu 0,6
Uberschritten werden.

Geschossflachenzahl:

Die Geschossflachenzahl (GFZ) liegt €ntsprechend den zeichnerischen Festsetzungen

fur die Baufelder Nr. 1, 2 und 3 bei maximal 1,4,

fir die Baufelder Nr. 4, 5 und 6 bei'maximal 132 und

fur das Baufeld Nr. 7 bei maximal 0,6.

Geschosszahl/ Wandhéhe:

Zulassig ist eine 14 3- und 4-geschossige Bebauung fur die Wohngeb&ude entsprechend den
zeichnerischen Festsetzungen.

Folgende maximale Wandhéhen sind zuldssig:

allgemein im Plangebietbei Eé€stsetzung der Geschosszahl von

WH max. 375 m
Mund (@B, WH max.9,00m
WH max. 12,00 m
im Baufeld 6 bei Festsetzung der Geschosszahl von
(D WH» max. 3,75 m
(I WH max. 9,75 m
v WH max. 12,75 m

jeweils gemessen von der festgesetzten Héhe OK RFB EG (Oberkante Rohfullboden
Erdgeschoss) bis zum Schnittpunkt der Gebaudeaullenwand mit der Unterkante der Attika
bzw. des Gelanders. Eine Abweichung bis zu 35 cm Uber und unter der festgesetzten OK RFB
EG ist zulassig.

3.03 Bauweise:

In den Baufeldern Nr. 2, 4, 5, 6 und 7 gilt die offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO.

In den Baufeldern Nr. 1 und 3 gilt die abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO. Bei
abweichender Bauweise dirfen Baukodrper je nach festgesetzter (berbaubarer
Grundsticksflache auch auf den Grundstiicksgrenzen errichtet werden.

3.04 Uberbaubare Grundstiicksfliche:

Im Plangebiet werden maximal Uberbaubare Grundstiicksflachen fir Hauptgebaude durch
Baugrenzen festgesetzt.

Balkone und Vordacher dirfen Baulinien und Baugrenzen bis max. 1,50 m (berschreiten,
sofern sie das Anfahren der Feuerwehr nicht behindern und max. 1/2 der Geb&dudeseite
einnehmen. Terrassen sind aulRerhalb der Baugrenze zulassig.

3.05 Abstandsflachen:

Generell gilt die Abstandsregelung nach Art. 6 BayBO.

Im Bebauungsplan bestehen fur das Baufeld Nr. 1 verminderte Abstandsflachen von 3,00 m
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB fur die Nordwande zum Nachbargrundstiick hin.

3.06 Nebenanlagen, Stellplatze, Garagen und Tiefgaragen:

Stellplatze und Garagen sind nur innerhalb der dafir festgesetzten Flachen zulassig.
Miullaufnahmepunkte sind nur an den in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichneten
Standorten zulassig.

Sonstige kleinere Nebenanlagen wie Gerateboxen sind im Plangebiet nur bis zu einer Grolde
von 2,5 m? zulassig. Ihre Anzahl ist auf eine Anlage pro Grundstlick begrenzt. Die Anlagen
sind mit Holzlatten zu verkleiden.

Fur Fahrradabstellplatze sind die Empfehlungen des Gestaltungsleitfadens zu beachten.
Auler im von Bebauung freizuhaltenden Bereich und in der Anbauverbotszone zur Allgéuer
Stralde sind Tiefgaragen in jeder Bauparzelle zulassig.

Im Plangebiet ist allgemein die Tiefgaragenzufahrt Uberall von &ffentlichen
StralBenverkehrsflachen zuldssig. In den Baufeldern Nr. 1 und 7 ist die Tiefgaragenzufahrt
auch Uberall vom Privatweg zul&ssig.

Die Uberdeckung der Tiefgaragen muss im Bereich unbebauter Grundstiicksflachen mind.
1,00 m betragen und ist zu begrinen. Bei Pflanzung von Baumen und Solitdrgehdlzen auf
Tiefgaragen ist pro Baum auf einer Flache von 12 m? ein fachgerechter Bodenaufbau von
mind. 100 cm vorzusehen.

3.07 Abgrabungen und Aufschiittungen:

a) Gelandehdhen
Hoéhenunterschiede zwischen Nachbargrundstiicken sind auf dem eigenen Grundstick
weich zu verziehen.

b) Abgrabungen und Aufschittungen an Gebduden
Abgrabungen, zur Belichtung von Kellergeschossen, sind zuldssig, wenn sie max. 1/3
der Gebdudeseite einnehmen. Sonstige Abgrabungen und Aufschittungen an
Gebauden sind zulassig, soweit diese sich aus der Gelandesituation ergeben, nicht
tiefer bzw. héher als 1,50 m unter bzw. Uber dem natlrlichen Gelande angelegt sind
und max. 1/3 der Gebaudeseite einnehmen.

Griunflachen und private Wegflachen:

a) Die privaten Grundsticksflachen sind als Grinflachen gértnerisch anzulegen und
dauerhaft zu unterhalten. Befestigte Flachen sind wasserdurchléssig zu gestalten.

b) Fur die im Feuerwehrplan entsprechend gekennzeichneten Fldchen muss die
Befahrbarkeit der Flachen fur die Feuerwehr sichergestellt werden. Bei der Wahl der
Befestigung sind die Versickerungsfahigkeit und ein hoher Grinanteil zu
bertcksichtigen (Rasenliner 0.a.).

C) Private Wegeflachen auf den unbebauten Grundstiicken sind einheitlich im gesamten
Wohnquartier mit den gleichen hellgrauen Werkbetonsteinen gem. Gestaltungsleitfaden
auszufuhren wie in den 6ffentlichen Stral3en-, Platz- und Wegeflachen.

d) Baumpflanzungen
- mindestens 50 % der unbebauten Grundstiicksflache ist zu bepflanzen.

- je 250 m? angefangene Grundstlicksflache ist mindestens ein Laubbaum mit einem
Stammumfang von mind. 18 cm, gemessen in 1,0 m Ho6he, anzupflanzen It.
Pflanzempfehlungsliste der Stadt Memmingen. Die Lage der Baume im Grundstick ist
variabel. Die angepflanzten Baume sind dauerhaft zu unterhalten.

- Erst- und Ersatzpflanzungen sind mit der Stadt Memmingen abzustimmen.

- im Nordwesten des Plangebiets ist eine Streuobstwiese gemal Planzeichnung
anzupflanzen.

- Stein- und Schottergéarten sind nicht zul&ssig.

- es gilt im Plangebiet jeweils zum Zeitpunkt der Bauantragsstellung die aktuelle
Baumschutzverordnung der Stadt Memmingen.

e) Die Gestaltung der geplanten Freianlagen auf den unbebauten Grundstiicksteilen ist in

einem Freianlagenplan als Bestandteil des Antrags zur Baugenehmigung darzustellen.

3.09 KompensationsmafRnahmen:
Zum o6kologischen Ausgleich der durch den Bebauungsplan verursachten Eingriffsfolgen sind
KompensationsmaRnahmen auf der Flursticknummer 1924 (1,2 ha) der Gemarkung
Memmingen vorgesehen. Ziel der Ausgleichsmalinahmen ist es, eine naturschutzfachliche
Aufwertung der Flache zu erreichen.
- Malnahmen: Die Ausgleichsmallinahmen
Umweltberichtes.
- Pflege: Die Pflege der Ausgleichsflachen erfolgt nach Vorgaben des Umweltberichtes.
- Umsetzung: Die Ausgleichsflache ist bis spatestens 12 Monate nach Rechtskraft des
Bebauungsplans entsprechend den Vorgaben des Umweltberichtes anzulegen.

erfolgen nach Vorgaben des

4 ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

4.01 Dachgestaltung:

a) Dachform
Die Dacher von Hauptgebauden und Nebenanlagen sind als begrinte Flachdacher
auszufuhren. Die Substratstarke betréagt mindestens 10 cm.

b) PV-Anlagen und sonstige Dachaufbauten
Alle Hauptgeb&ude sind mit mindestens 50% der Flache mit Anlagen zur Nutzung der
Sonnenenergie (PV-Anlagen) auszustatten.
Bei 3-geschossigen Gebaudeteilen, die an 4-geschossige Gebaudeteile angebaut sind,
sind auch Dachterrassen zugelassen. Sie sind Gber Ausgange von den 4-geschossigen
Gebé&udeteilen zu erschlielRen.
Dachaufbauten sind im Baugebiet neben den verbindlich vorgegebenen Anlagen zur

Nutzung von Sonnenenergie (PV-Anlagen) nur in Form von Kaminen und anderen
haustechnisch bedingten Anlagen zulassig.
PV-Anlagen und Dachaufbauten dirfen max. 1,20 m hoch sein, gemessen Uber der
Dachhaut.
Der Abstand der Dachaufbauten zur Aullenkante Dachrand muss mind. den Wert der
Hohe 2h des Dachaufbaus betragen.
Bei PV-Anlagen ist ein Abstand zur Auenkante von 1,00 m einzuhalten.

C) Dachterrassen, Attika
Im Bereich der Dachterrassen sind Hochbeete zuldssig. Sie unterliegen den
Anforderungen wie die Dachaufbauten.
Die AulBenwande sind mit einer gemauerten Attika von max. 0,30 m Uber dem
Flachdach hochzuziehen. Bei Dachterrassen ist ein Flllstabgelander (DB 702) mit max.
0,90 m ab der begehbaren Oberflache zulassig.

4.02 Fassadengestaltung:

a) AulRenwande
Aullenwande der einzelnen Baukoérper sind nach Material, Struktur und Farbe als
Einheit zu gestalten. Zuldssig sind weile Putzfassaden gem. Gestaltungsleitfaden
sowie holzverkleidete AulRenwande. Nicht zuldssig sind Zierputze und gemusterte
Putzarten.
Bei holzverkleideten AuRenwanden muss die natirliche Holzstruktur erkennbar bleiben.
Es sind Farbpigmente im braunen Bereich zu verwenden.
Die Gebaude Nrn. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25 und 27 muissen eine
holzverkleidete Aulenwand erhalten und die Gebaude Nrn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16,
18, 20, 22, 24 und 26 missen eine verputzte Auflenwand erhalten.

b) Wandoéffnungen
Wandoéffnungen sind so anzuordnen, dass grofle zusammenhdngende Wandflachen
erhalten bleiben. Der Anteil der Wandflache einer Fassade gegeniber den Flachen der
Offnungen soll iberwiegen im Verhaltnis 2:1.

C) Sockelgeschosse bei Tiefgaragen
Bei Tiefgaragen im Hangbereich sind die Sockelgeschossmauern mit einer vertikalen
Holzlattung zu verkleiden. Die Lattenbreite ist auf max. 12 cm begrenzt, soll aber 4 cm
nicht unterschreiten. Es gelten dieselben Vorgaben flir die Farbgebung wie fir die
Holzfassaden. Es kdnnen vertikale Belichtungsschlitze in die Sockelfassade integriert
werden. Es wird auf den Gestaltungsleitfaden verwiesen.

d) Fassadenbegrinung
Fur die Begrinung der Fassaden sind die Empfehlungen des Gestaltungsleitfadens zu
beachten.

4.03 Werbeanlagen:

Im gesamten Wohnquartier sind Werbeanlagen nicht zuldssig. Ausgenommen sind die
Erdgeschosszonen an der 6ffentlichen Platzflache, wenn diese gewerblich genutzt werden. Fr
jeden Betrieb sind auf der Hausfront nur eine Werbeanlage und ein Ausleger in den
Erdgeschosszonen zulassig. Es sind grundsatzlich nur Eigenwerbungen zulassig.

4.04 Larmschutzbebauung:

Die Gebdude entlang der Allgauer Stral’e (Gebdude Nr. 12, 13, 15, 19 und 20) sind als
Larmschutzbebauung auszubilden. Sie sind als Wohnbauten mit Laubengé&ngen auszubilden.
Die Schallbriicken zwischen den Geb&uden sind entweder mit Treppenhdusern (nur zw.
Gebaude Nr. 19 und 20) oder mind. 2 Geschosse hohen Larmschutzverglasungen zu
schlieBen. Zwischen Gebdude Nr. 19 und 20 darf auch eine Larmschutzverglasung errichtet
werden.

4.05 Einfriedungen:

Als Einfriedungen, die an &ffentlichen und privaten Wegen, Strallen und Platzflachen oder an
sonstigen Grundstlicksgrenzen liegen, sind Hecken mit einer maximalen Héhe von 1,20 m
zulassig. Stabgitterzaune oder Maschendrahtzdune sind nur in Verbindung mit Hecken jeweils
mit einer maximalen Hbéhe von 1,20 m zulassig. Es ist ein Bodenabstand von 10 cm zu
gewabhrleisten.

Im Plangebiet sind Stitzmauern bis zu einer Héhe von max. 1,20 m zulassig, soweit diese sich
aus der Gelandesituation ergeben.

5 HINWEISE UND NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

5.01 Ortsdurchfahrt:

Der Geltungsbereich liegt im Verknupfungsbereich der Ortsdurchfahrt Allgduer Straf3e und
somit aullerhalb eines ErschlieBungsbereichs. Es gilt nach Art. 23 Abs. 1 BayStrWG ein
Anbauverbot von 20 m gemessen vom dul3eren Rand der Fahrbahndecke.

5.02 Abstand zur Dickenreiser Allee:
Ostlich der Dickenreiser Allee ist eine Abstandsflache einzuhalten, zudem gibt es eine
Schutzgebiet-Puffer-Zone 6stlich und westlich der Dickenreiser Allee.

5.03 Hohenlage der Wege, StraBen und Platze:

Die Geldndehéhen gemall den Hohenplédnen sind sowohl auf den &ffentlichen wie auch
privaten Wegen, Stral’en und Platzflichen einzuhalten, nur geringfiigige Abweichungen in der
Groéllenordnung von 35 cm Uber und unter der Gelandehdhe sind mdglich.

5.04 Abwasserbeseitigung, Riickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser:

Bei der Herstellung der Hausanschlisse an die 6ffentliche Kanalisation sind insbesondere zur
Verminderung von  RuUckstauereignissen die  entsprechenden  DIN-Normen  zu
Entwasserungsanlagen fur Gebaude und Grundstiicke zu beachten.

Das auf privaten Flachen anfallende Oberflachen- bzw. Niederschlagswasser darf nicht in den
Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. Das Niederschlagswasser muss ortsnah Gber Mulden
versickert werden, soweit es nicht als Brauchwasser genutzt wird. Sollte die ortsnahe
Versickerung nicht méglich sein, kann das Niederschlagswasser ausnahmsweise gedrosselt
dem &ffentlichen Regenwasser-System zugefihrt werden.

Das Niederschlagswasser der offentlichen Flachen ist direkt dem

Regenwasser-System zuzufthren; es wird Uber den Retentionsgraben
Retentionsmulde versickert.

Rigolen und Schachtanlagen sind als Versickerungsanlagen nur zulassig, wenn die Sohle
mindestens 1,0 m Gber dem mittleren héchsten Grundwasserstand (MHGW) liegt. Anderenfalls
sind nur Flachen- bzw. Muldenversickerungsanlagen zuldssig. Bei Bau und Bemessung der
Anlagen sind die Niederschlagsfreistellungsverordnung (NWFreiV), die Technischen Regeln
zum schadlosen Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRNGW vom 17.
Dez. 2008) sowie grundséatzlich das DWA Merkblatt DWA-A 138-1 (2024) in Verbindung mit
dem Merkblatt ATV-DVWK-M 153 (2000) malRgebend. Sollten sich Einleitungen nicht im
Rahmen der NWFreiV befinden, so ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Stadt
Memmingen zu beantragen.

Entlang der Westseite der Allgduer Strale und 6stlich der Bebauung ist eine offentliche
Grunflache vorgesehen, in der Retentionsflachen anzulegen sind.

offentlichen
bzw. die

5.05 Grundwasser und Starkregenereignisse:

Bei der Herstellung der Hausanschlisse an die 6ffentliche Kanalisation sind insbesondere zur
Verminderung von  Ruckstauereignissen die  entsprechenden  DIN-Normen  zu
Entwéasserungsanlagen fur Gebaude und Grundstiicke zu beachten.

5.06 Miillentsorgung:
Bei Stichstrallen ohne Wendemdbglichkeiten und sonstigen beengten Straldenverhaltnissen
sind die Miiligefal3e bis zum nachstliegenden Aufnahmepunkt zu bringen.

5.07 Bodenfunde:

Bei Bodeneingriffen ist nicht auszuschlieRen, dass man auf Bodendenkmaler stéRt. Der
betroffene Personenkreis ist im Baugenehmigungsverfahren bzw. Anzeigeverfahren schriftlich
auf die gesetzlichen Vorschriften nach Art. 8 Denkmalschutzgesetz hinzuweisen.

5.08 Immissionen:

a) Verkehrslarmimmissionen
Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden als Orientierungswerte
herangezogen. Diese betragen fir ein allgemeines Wohngebiet 59 dB(A) tagstber und
49 dB(A) nachts.
Die o.g. Werte werden zu jeder Zeit an den 8stlichen Fassaden der ersten und zweiten
Gebaudereihe Uberschritten (mind. 62 dB(A) tagsiber und 55 dB(A) nachts). Durch
bauliche MaRnahmen nach 4.04 sind die Immissionsorte in zweiter Reihe ausreichend
vor Verkehrslarm geschitzt. Die Gebaude in erster Reihe zur Allgduer Stral3e sind so
zu planen, dass Wohnraume (Kinder-, Wohn- und Schlafzimmer) nicht in Richtung
Allgauer Stralle angeordnet sind oder alternativ eine Fensterunabhéngige Liftung
vorhanden sein muss.

b) Larmabschirmung zur Allgauer Stralle
Entlang der Allgauer Stral’e schirmen larmabweisende Geschosswohnungsbauten mit
LaubengangerschlieBung von Strallen- und Gewerbeldarm ab. Die Schallbriicken
werden mit Treppenhausern und Glaswanden geschlossen. Wichtig ist vor allem die
durchgehende Larmabschirmung der Bebauung vom zentralen Platz bis zur Bebauung

auf Grundsttick FI.-Nr. 1894.

c) Gewerbeldrmimmissionen
Die zu Gewerbelarmimmissionen durchgefiihrten Berechnungen zeigen, dass durch
den Gewerbeldrm ausgehend von dem Gewerbegebiet dstlich der Allgauer Stral3e eine
Uberschreitung der Immissionswerte nach TA Larm zu erwarten ist.
Durch die Planung kommt es zu keiner Beeintrachtigung fir das gegeniberliegende
Gewerbegebiet.

d) Fluglarm
Uber das gesetzliche MaR hinausgehende Larmbelastungen durch den vom Flughafen
Memmingen ausgehenden Fluglarm sind nicht zu erwarten. Fir das Geb&ude des
Kindergartens sind erhdhte Schallschutzanforderungen im Sinne des § 4 der zweiten
Verordnung zur Durchfiihrung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglarm (2. FlugLSV)
einzuhalten.

5.09 Altlasten:

Innerhalb der Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind keine
erfassten Altlastverdachtsflachen bekannt.

Schadliche Bodenveranderungen konnten im Zuge der Baugrundbegutachtung insbesondere
im Gehwegbereich entlang der Allgauer Stral’e nachgewiesen werden. Hier zeigen sich in den
vorhandenen ca. 0,2 m machtigen kiesigen Auffillungen unterhalb der Asphaltdecke und der
Kiestragschicht des Gehweges erhebliche Schadstoffanreicherungen durch
Mineralélkohlenwasserstoffe (MKW). Es wird bei Erdarbeiten in dem Bereich eine
Umweltbaubegleitung empfohlen.

5.10 Biotope und Artenschutz:

Im Plangebiet liegen amtlich kartierte Biotope (MM-1104 TFO01 und MM-1105 TF003).
Wéhrend der Bau- und Betriebsphase muss auf starke AuRenbeleuchtung (Strahler) verzichtet
werden. Fur kunftige Aulenbeleuchtung sind insektenfreundliche Leuchtmittel zu verwenden
(z.B. LED), die keine Lockwirkung auf Flederm&use haben.

Um Verbotstatbestande im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden, missen
Abrissarbeiten, Baufeldraumungen und Gehoélzbeseitigungen aulerhalb der Schutzzeit von
Flederm&usen und Vdégeln erfolgen. Die Schutzzeit besteht zwischen dem 01.03. und dem
30.09.

Vor Fallung von Biotopb&dumen ist eine artenschutzrechtliche Untersuchung durchzuftihren und
mit dem Umweltamt abzustimmen. Ersatzquartiere fur Végel und Fledermduse sind ebenfalls
mit dem Umweltamt abzustimmen.

Vor Beginn der Bauzeit ist im Bereich der privaten Garten zur Verhinderung des Einwanderns
in die Baustelle ein Reptilienzaun aufzustellen. Dieser ist von einer Fachperson wéchentlich zu
kontrollieren. Bei Erdbewegungen sind die Zauneidechsen zu beachten.

Um Storungen bei Nistvorbereitungen und Brutgeschéaft zu vermeiden, sind die Arbeiten im
Zeitraum von April bis August ausschlieRlich zwischen 6:00 Uhr morgens und 19:00 Uhr
abends durchzufthren.

Bei der Anlage der Streuobstwiese und des Rodelhanges sind die Habitatsanspriche der
Zauneidechse zu bertcksichtigen.

In dem Schutzstreifen zur Dickenreiser Allee sind fir die Gestaltung der Grundstiicke
Vorkehrungen zum Schutz der Baume zu treffen, z.B. eine fachgerechte Sicherung von
Stamm, Krone und Wurzelbereich.

5.11 Einsichtnahme Unterlagen:

Die im Bebauungsplan erwahnten Regelwerke, Gutachten und sonstigen Unterlagen kénnen
wahren der Dienststunden in den jeweiligen Fachdmtern der Stadt Memmingen eingesehen
werden.

5.12 Planunterlagen:

Die folgend aufgefiuihrten Planunterlagen sind Bestandteil des Bebauungsplans Nr. 102
LAllgduer Strale West“: Planzeichnung, Begrindung, Umweltbericht, Gestaltungsleitfaden,
Bodengutachten, artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Schallgutachten, Feuerwehrplan.

Nach Rechtskraft wird dem Bebauungsplan eine zusammenfassende Erklarung beigefigt.

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom die Aufstellung des Bebauungsplans
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am im Satzungs- und
Verordnungsblatt bekanntgemacht.

Die frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaRk § 3 Abs. 1 BauGB mit éffentlicher Darlegung
und Anhdérung sowie die Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
gemal § 4 Abs. 1 BauGB fur den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom

............... hat in der Zeit vom ............... bis einschlief3lich ............... stattgefunden.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ............... wurden die Behérden
und sonstigen Trager offentlicher Belange gemal® § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
............... bis einschlieBlich ............... beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ............... wurde mit der Begrindung
und weiteren Anlagen gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............... bis einschlielich
............... offentlich ausgelegt und im Internet verdffentlicht.

Die Stadt Memmingen hat mit Beschluss des Stadtrats vom ............... den Bebauungsplan in
der Fassungvom ............... gemald § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Memmingen, den ............... Oberburgermeister

Der Bebauungsplan ist gemaf § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flachennutzungsplan entwickelt.
Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung mit Textteil vom ............... , wird
hiermit ausgefertigt. Inm ist die Begrindung vom ............... mit Umweltbericht samt Anlagen
beigegeben.

Memmingen, den ............... Oberburgermeister

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am gemall § 10 Abs. 3
Halbsatz 2 BauGB im Satzungs- und Verordnungsblatt bekanntgemacht. Der Bebauungsplan
ist damit in Kraft getreten.

Memmingen, den ............... Oberburgermeister

Stadt Memmingen

Bebauungsplan Nr. 102
L2Allgduer Stralle West"

VORENTWURF
Im Bereich zwischen dem Naturdenkmal der doppelzeiligen Lindenallee mit angrenzendem

Waldsttick (FI.Nr. 1896 inbegriffen), der Allgduer StralRe (inbegriffen) und den Flursticken
Nrrn. 1905, 1889 und 1890 der Gemarkung Memmingen

2024
1:500

Memmingen, den 08.05.2025
Stadtplanungsamt

Planunterlage:
Malstab

i.A. Weil¥floch
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MERKBLATT ZUM SCHUTZ ERDVERLEGTER KABEL

Allgemeines

Sie haben bei der LEW Verteilnetz GmbH (LVN) Leitungsplane eingeholt.
Sind im Baubereich Versorgungsanlagen vorhanden, ist nachfolgendes zu beachten.

Aktualitat

Die aktuelle Planauskunft darf nicht alter als 5 Tage sein.

Lage und Legetiefe der Erdkabel

Die Legetiefe von Kabeln betragt in der Regel 60 - 100 cm. Abweichungen hiervon sind jedoch méglich. Kabel kdnnen
ungeschiitzt im Erdreich liegen oder abgedeckt sein. Oberhalb der Kabel ist meist ein Warnband ausgelegt, wodurch

die Kabel friihzeitig erkennbar sind. Oftmals befinden sich in der Nahe von Kabeln auch Erdungsleitungen (verzinkte
Bandeisen oder Kupferseile). Diese diirfen aufgrund ihrer Schutzfunktionen auch nicht unterbrochen werden. Lage und
Tiefe der Leitungen lassen sich durch Suchschlitze in Handschachtung feststellen. Sollte sich im Arbeitsbereich ein Mittel-
spannungskabel befinden, sind Sie verpflichtet, rechtzeitig vor Baubeginn die zustandige Betriebsstelle zu informieren.
Die Telefonnummer hierzu finden Sie rechts oben im Anschreiben, das Sie mit dieser Kabelauskunft erhalten haben.

Keine spitzen oder scharfen Werkzeuge in Leitungsndhe verwenden!

Erdarbeiten in der Nahe von Leitungen diirfen nur in Handschachtung ausgefiihrt werden. In Kabelndhe ist der Einsatz
von spitzen oder scharfen Werkzeugen grundsatzlich verboten. Um Beschadigungen auszuschlieflen, kdnnen maschinelle
Baugerate nur in entsprechenden Abstand zu den Leitungen eingesetzt werden.

Was tun, wenn’s doch passiert?

Werden Kabel unbeabsichtigt freigelegt oder beschadigt, halten Sie sich an folgende Schritte:

1. Stellen Sie die Erdarbeiten sofort ein.

2. Vermeiden Sie direkte oder indirekte Beriihrungen der Kabel. Von den Kabeln geht Lebensgefahr aus!
3. Sichern Sie die Schadenstelle vor dem Zutritt Unbefugter und halten Sie Abstand.

4. Verstandigen Sie umgehend LVN unter der Storungs-Telefonnummer 0800-5396380.

Melden Sie auch unbedeutende Kabelmantelschaden (wie z. B. geringfligige Druckstellen, Beschadigungen des
Aufenmantels), denn dadurch kann LVN verhindern, dass schwerwiegende Folgeschaden auftreten.

Freilegen und Wiederverlegen nur nach LVN-Anweisung

Sichern Sie freigelegte Schutzrohre und Kabelformziige in ihrer urspriinglichen Lage. Miissen Kabel oder Muffen
freigelegt werden, so muss ebenfalls die zustandige Betriebsstelle unter der Stérungs-Telefonnummer 0800-5396380
informiert und die Sicherungsmafinahme abgestimmt werden.

Die Anwesenheit eines LVN-Beauftragten an der Baustelle entbindet das ausfiihrende
Unternehmen nicht von seiner Verantwortung und von der Haftung bei auftretenden Schaden.

Die fir die Durchfiihrung der Arbeiten bestehenden einschlagigen Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN)
Vorschriften und Regeln werden durch diese Hinweise nicht ber(hrt. ist ein Unternehmen der LEW-Gruppe.
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Auflagen und Hinweise

Schutzgebiet

Innerhalb der Leitungsschutzzone sind aus Sicherheitsgriinden die einschlégigen DIN-VDE-Vorschriften
zu beachten. Da nach EN 50341 (vormals DIN VDE 0210) Mindestabsténde zu den Leiterseilen der Hoch-
spannungsleitung gefordert werden, sind die Unterbauungs- bzw. Unterwuchshdhen in diesem Bereich
beschrankt. Ferner ist nach DIN VDE 0105 bei Arbeiten in Spannungsnéhe immer ein bestimmter Schutz-
abstand zu den Leiterseilen einzuhalten.

Der Bestand unserer Anlagen muss zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung gewéhrleistet bleiben.
Aus Griinden der Betriebssicherheit und um die Standsicherheit unserer Gittermaste nicht zu gefahrden,
durfen Tiefbauarbeiten im Bereich unserer Gittermaste nur nach vorheriger Absprache mit uns vorge-
nommen werden. Ferner bitten wir zu beachten, dass die Fundamentképfe der Gittermaste nicht mit
Erdreich Uberschittet werden, um eine Korrosion am Erdiibergangsbereich zu vermeiden.

Erdaufschittungen innerhalb des Schutzbereiches unserer Hochspannungsleitung dirfen aus Sicher-
heitsgriinden ohne vorherige Abstimmung mit uns nicht vorgenommen werden.

Innerhalb der Leitungsschutzzonen sind Unterwuchshéhen beschrankt. Eventuelle Anpflanzungen im Be-
reich der Freileitungen bedirfen unserer Zustimmung.

Es muss sichergestellt sein, dass wir — ohne vorhergehende Einholung einer Genehmigung (besonders
wichtig im Stérungsfall) — samtliche Malinahmen, die zur Aufrechterhaltung einer gesicherten Stromver-
sorgung sowie zur Wartung, Unterhaltung und Instandsetzung unserer Hochspannungsleitung notwen-
dig sind, durchfiihren kdnnen. Dazu ist es erforderlich dass eine Zufahrtsmaglichkeit auch fir Schwer-
lastverkehr offen gehalten wird.

Stand: Dez. 2011






Dieses finden Sie als Anlage zu diesem Schreiben.
Bestehende 20- und 1-kV-Kabelleitungen

Vorsorglich weisen wir auf die verlaufenden 20-kV-Kabelleitungen M1070 und M1153 unserer
Gesellschaft im Geltungsbereich hin. Weiter befinden sich mehrere 1-kV-Kabelleitungen in
diesem Bereich. Der Verlauf dieser Kabelleitungen kann dem beiliegenden Kabellageplan
entnommen werden.

Der Schutzbereich samtlicher Kabelleitungen betragt 1,00 m beiderseits der Trassen und ist von
einer Bebauung sowie tiefwurzelnden Bepflanzungen freizuhalten. Wir bitten um Beachtung des
beigelegten Kabelmerkblattes ,Merkblatt zum Schutz erdverlegter Kabel”.

Elektrifizierungskonzept (20-kV-Transformatorstation)

Eine gesicherte Stromversorgung des geplanten Baugebietes ist nur nach Errichtung €iner neuen
20-kV-Transformatorenstation gewdhrleistet. Den Standort der vorgesehenefKompaktstation
(AuBenabmessungen: Lange / Breite / Hohe ca. 3,60 m / 2,40 m / 1,80 n) haben wir in den
Planentwurf eingetragen.

Der Platzbedarf fir die Trafostation mit entsprechendem Umggiff bétragt etwa 44 m? und ist als
Versorgungsflache festzusetzen.

Unter Zugrundelegung des ortsiblichen Preises fir vergleiechbare Flachen soll die LEW-Anlage
durch eine Dienstbarkeit zu Gunsten unserer Gesellschaft gesichert werden.

Die Einbindung der vorgenannten Trafostation in @nser Mittelspannungsnetz erfolgt Gber neu zu
verlegende 20-kV-Kabel.

Wir bitten Sie, uns eine Rickmeldeng zZum Zeitplan der ErschlieRung zu geben.

Allgemeiner Hinweis

Bei jeder Anndherung an unsere Versorgungseinrichtungen sind wegen der damit verbundenen
Lebensgefahr die Unfallverhitungsvorschriften fur elektrische Anlagen und Betriebsmittel DGUV
(BGV A3) der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro einzuhalten.

Vor Begifm der Grabarbeiten muss durch die Baufirma eine entsprechende Kabelauskunft
eingehelbwerden.

Eie detaillierte Kabelauskunft kann auch online unter https://geoportal.lvn.de/apak/ abgerufen
werden.

Unter der Voraussetzung, dass die genannten Punkte bertcksichtigt werden, sind wir mit der
Aufstellung des Bebauungsplanes einverstanden.
Mit freundlichen Griiflien

Marco Westermair
LEW Verteilnetz GmbH (LVN)


https://geoportal.lvn.de/apak/

Netzbetrieb Zentral
Bahnhofstralle 13
86807 Buchloe

T intern 78-382
T extern +49-8241-5002-382
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LVN

Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN)
ist ein Unternehmen der LEW-Gruppe.

Kabellageplan
y

182F5

10/1750298X

S0/€SS

Ji
=
m
@
@
S
3
@

=
=
5

B

I
hr—

Allgayer Strafte

N\
NN
N\ h E Fiir Riickf Die Angaben iiber die Tiefe der Kabel
ur Ruckfragen: i 3 . .
0 ZeIChenerklarung (in der Regel 0,6 - 1,0m) sind Ort "

$ unverbindlich!
N . . Mittelsp.-Kabel —— ; iah i
. \\ \ Tel: + 49 8241 5002-382 Niodomen pore Maﬂa.ngaPen benel'\en sich immer M=1:2000 A4 | Datum: 21.07.2025, 13:33
\ p- auf die Mitte der Leitungstrasse!
N\ \\ N\ - StraBenbel.-Kabel —— | pag Merkblatt zum Schutz
\\\ N o\ anannnnsny 40 60 Fernmelfie-KabeI T | erdverlegter Kabel ist strengstens Marco Westermair
NN NN Meter rremdelling T | au beachten sachbearbeiter. Unterschrift




1961
5 A

o 1924/2
{ : ? D
o 1924
1925
RO 110-kV-Leitung Anlage 67001 M 1: 1000 Projekte HS
1956 #——# Leitungsachse Bestand mit Schutzzone LVN Leitungen
A [T 11 Unterwuchshoéhen ERSD-P-HL
ﬂ Vorgang 6714; Flur-Nr. 1924, Gemarkung Memmingen
Augleichsflache

Dateipfad Profil

T:\Cross-Functienal\Stellungnahmen\Stellungnahmen\6714

Dateipfad Lageplan | G:\LEW_Verteilnetz\P-H\HL\Dokumentation Leitungen\Anlage 670XX - L6_K6\Anlage 67001 - L6\Lagepléne




2158
2163/6
)
=
2166/2
2166
/38
2
2 )
S
-
5>
N
20
VAR
2166/1 sl
\%96 -- : q
1983/1
N
0 10 20m M 1:500

1898
1900
QY '
) 20
0 3
3 <.
o) 2\36“"00®
- 140
- ol
RS XY, 1
: : w2
:)_0- - _ @‘6’\Af
g
ST V>
® - -_ - -_ - - - ® - - -o-
o5: 1903 -2 3 )
g

7 .y
Dorriiiiiioin
il endifs
I EHEN
<L -
o \
v RN R
A
SyEcogiiooen
D@
s

1890

sUbersichtsplan M 1:5000

AN

AN

—\

aneb|lv

3gens J

//’
oM
(@)}
® " i
1889 g R
« B -
O --:o G‘\'R-_- :-:
0 |2\ < O\}a =
= -0 LA N
N"205g [ S 18 :::.
& 60% “K-D' N T N -
- ('™ lo :-..
- AT @ e (RX ."..) =
= @605’ ‘Po W N - .’.-..
120 - ) |5 TR 11
\ ,\5169 l‘t;_ A : '_ L ’. - ..
\t_ _--/T‘.\:
22 T I L 3987/4
& 605’60 @ I : .0 ] N -.... :
A8, 00 | NN F
@ S Y DN
ol <:> W) TN ] |
St - Lo /f 1897
- N A9 .
j B L7 SRR - -
3‘A0 L A & = ’.-- =
W ! “{r -R. //'_-:\j i
7 od-4 |-
/| 5
@ IR CE8| N :
31 G _ @ | 5 - oo X
,// _- _ — N
o - - -

i g s :
w0 ” --::'?899/'1_(. o -
6% 5 W - P A
2 o\ @t

& WX 15004 -loF -
4=\ ro001| 16 -
o Q Y Bl -
= (R IS I > v I r
\ ’\6 > @ 5o\l _ - - -
2 C, Vo PSR (W) v |“': B ol i :
600 \\ \/\\/ -\~ J\\ l“ o -./. @
1899/2¢7 . = IR 'S \
\ \ AD £ =
Vo A2, | T N - d
6‘00 \ () - - | o
&0 ® I 1991 | :
- - 20,087 1 .
L \ v |
@ \ \\ \ - 'O- ....- :
4 . AR
tandort Stati
. x{Standort Station |
\\§ - A =)
@606‘00 - ‘;\;605,30 =) @ @ : -- : 8 =
@ -~ oV~ '__'_/\x: .
- ] | C
2400 . W P é PN .
61030 W P :
" D wde afeliil:l c
A PO R S -
‘2&60990 =) '::--_:-_2::'.1_1 j>1
W) 7/ - B Q -
4 A 8
A\ -
R /2 IIAZ @
o T 5
n--
W 77 =
/ m.:
%0 2
) X
6w
(@) ° AA
'/V ‘2;05‘60
(o]
6’\0‘ . ) o
. (. o0 -
@606‘ .
/6 ’\A,OO
W2 oo\ (W i
@6“’3’ 2 @
O\ ¥ & '
609»?’6 oo
W 3992
c+R : :
d\ = A - _ : ---- -.-
R A B 117 S R i £
) iiiiiiiii _--{-__:_:_:_ : -__:_:_:_-__{-:--:_:_ S 2209505e s R -
Sil SLlirrraiiiiooaiilesozatilonnnid SEEEMSESE D e
Setilireoes L N el 0l ) @
- = fo) <
- - = - = --'- - ---'-'-- -.O' -
: — S I IIUN 905

1906

2/588"

13

0,6

0,6

FD

a

FD

56

4

1.2

0,4

FD

)

FD

FD

3991

3993

3997/3

1.01

1.02

MM-1105
TF003

PRAAMBEL

Satzungsbeschluss:

Die Stadt Memmingen erlasst aufgrund der §§ 1, 2, 8, 9 und 10 des
Baugesetzbuchs und des Artikel 81 der Bayerischen Bauordnung den
Bebauungsplan "Allgduer Strale West" (Plangebiet Nr. 102) als
Satzung.

Rechtsgrundlagen:

Zugrunde liegen das Baugesetzbuch (BauGB), die Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) und die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der
jeweils zu Beginn der Auslegung gultigen Fassung.

ERKLARUNG DER PLANZEICHEN

Planungsrechtliche Festsetzungen:

Allgemeines Wohngebiet gemaf § 4 BauNVO
Nutzungsschablonennummer

Grundflachenzahl (héchstzulassig)
Geschossflachenzahl (héchstzulassig)

Zahl der Vollgeschosse - zwingend

Zahl der Vollgeschosse - als Héchstgrenze

offene Bauweise

abweichende Bauweise

Baugrenze

Baulinie

Oberkante RohfuRboden Erdgeschoss (OK RFB EG in m tGber NN)
Abgrenzung unterschiedlicher Geschossigkeit
Flache fur Tiefgaragen, Garagen, Stellplatze und Carports
Stralenverkehrsflache

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung
Verkehrsberuhigter Bereich
Strallenbegrenzungslinie

Spielplatz

Mdallaufnahmepunkt

Personenaufzug

offentliche Grunflache

Ortsrandbegrinung

Parkanlage

Streuobstwiese

Retentionsflache

Abgrenzung unterschiedlicher Zweckbestimmung
Baumpflanzung; Standortabweichung von 5 m
Baumbestand, zu erhalten

Baumgruppen, zu erhalten

B&ume Entnahme

Flache fur Wald

Geh- und Fahrtrecht zugunsten der Aligemeintheit
von Bebauung freizuhaltender Bereich (Abstand Wald 30 m)

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches

Ortliche Bauvorschriften:

Flachdach
Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen

bestehende Grundstlcksgrenzen
Flursticksnummer Bestand

Mal in Meter

Bestandsgebaude (Wohnen) mit Hausnummmer
Bestandsgebaude teilweise mit Hausnummer
Gebaude Abbruch

Nummerierung Gebaude
Grundsticksnummer mit Grundstlicksgrenze
Privatweg

Gehweg

Gehweg / Radfahren erlaubt

Treppen

Sitzstufenanlage

Bushaltestelle

Biotop, amtlich kartiert
Biotop-Nummerierung

Schutzstreifen zum Naturdenkmal
Naturdenkmal

Hoéhen Planung Treppenanlagen unten
Hoéhen Planung Treppenanlagen oben
Anbauverbot Allgduer Stral’e (20 m)
Stralkenbegleitgrin

Strallengestaltungslinie
Gelandemodellierung Rodelhtigel

Stellplatze offentlich

Larmschutzzone

sozialer Treffpunkt

3 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

3.01 Art der baulichen Nutzung:

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO festgesetzt. Zulassig
sind Nutzungen gemaf § 4 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 BauNVO. Die in Allgemeinen Wohngebieten
nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 3 und 4 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen sind
unzuldssig. Ferienwohnungen im Sinne von § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO sind unzuléssig.

3.02 MaR der baulichen Nutzung:
Grundflachenzahl:
Im Planungsgebiet ist in den Baufeldern 1-6 eine Grundflachenzahl (GRZ) von 0,6 festgesetzt.
Die GRZ darf hier durch Stellplatze mit Zufahrtén, Zufahrten zu,Garagen sowie Nebenanlagen
im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einer GRZ/ton max40,8iberschritten werden.
Im Baufeld 7 ist eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Die GRZ darf hier durch Stellplatze mit
Zufahrten, Zufahrten zu Garagen sowie Nebenanlagen im'Sinne des § 14 BauNVO bis zu 0,6
Uberschritten werden.
Geschossflachenzahl:
Die Geschossflachenzahl (GFZ) liegt €ntsprechend den zeichnerischen Festsetzungen
fur die Baufelder Nr. 1, 2 und 3 bei maximal 1,4,
fir die Baufelder Nr. 4, 5 und 6 bei'rmaximal 132 und
fur das Baufeld Nr. 7 bei maximal 0,6.
Geschosszahl/ Wandhéhe:
Zulassig ist eine 14 3- und 4-geschossige Bebauung fur die Wohngeb&ude entsprechend den
zeichnerischen Festsetzungen.
Folgende maximale Wandhéhen sind zuldssig:
allgemein im Plangebietbei Eé€stsetzung der Geschosszahl von

WH max. 8,75 m
I und® 1D WH  max. 9,00 m

WH max. 12,00 m
im Baufeld 6 bei Festsetzung der Geschosszahl von
(D WH " max. 3,75 m
(I WH max.9,75m
W, WH max. 12,75 m
jeweils gemessen von der festgesetzten Héhe OK RFB EG (Oberkante Rohfullboden
Erdgeschoss) bis zum Schnittpunkt der Gebaudeaullenwand mit der Unterkante der Attika
bzw. des Gelanders. Eine Abweichung bis zu 35 cm Uber und unter der festgesetzten OK RFB
EG ist zulassig.

3.03 Bauweise:

In den Baufeldern Nr. 2, 4, 5, 6 und 7 gilt die offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO.

In den Baufeldern Nr. 1 und 3 gilt die abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO. Bei
abweichender Bauweise dirfen Baukodrper je nach festgesetzter (berbaubarer
Grundsticksflache auch auf den Grundstiicksgrenzen errichtet werden.

3.04 Uberbaubare Grundstiicksfliche:

Im Plangebiet werden maximal Uberbaubare Grundstiicksflachen fir Hauptgebaude durch
Baugrenzen festgesetzt.

Balkone und Vordacher dirfen Baulinien und Baugrenzen bis max. 1,50 m (berschreiten,
sofern sie das Anfahren der Feuerwehr nicht behindern und max. 1/2 der Geb&dudeseite
einnehmen. Terrassen sind aulRerhalb der Baugrenze zulassig.

3.05 Abstandsflachen:

Generell gilt die Abstandsregelung nach Art. 6 BayBO.

Im Bebauungsplan bestehen fur das Baufeld Nr. 1 verminderte Abstandsflachen von 3,00 m
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB fur die Nordwande zum Nachbargrundstiick hin.

3.06 Nebenanlagen, Stellplatze, Garagen und Tiefgaragen:

Stellplatze und Garagen sind nur innerhalb der dafir festgesetzten Flachen zulassig.
Miullaufnahmepunkte sind nur an den in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichneten
Standorten zulassig.

Sonstige kleinere Nebenanlagen wie Gerateboxen sind im Plangebiet nur bis zu einer Grolde
von 2,5 m? zulassig. Ihre Anzahl ist auf eine Anlage pro Grundstlick begrenzt. Die Anlagen
sind mit Holzlatten zu verkleiden.

Fur Fahrradabstellplatze sind die Empfehlungen des Gestaltungsleitfadens zu beachten.
Auler im von Bebauung freizuhaltenden Bereich und in der Anbauverbotszone zur Allgéuer
Stralde sind Tiefgaragen in jeder Bauparzelle zulassig.

Im Plangebiet ist allgemein die Tiefgaragenzufahrt Uberall von &ffentlichen
StralBenverkehrsflachen zuldssig. In den Baufeldern Nr. 1 und 7 ist die Tiefgaragenzufahrt
auch Uberall vom Privatweg zul&ssig.

Die Uberdeckung der Tiefgaragen muss im Bereich unbebauter Grundstiicksflachen mind.
1,00 m betragen und ist zu begrinen. Bei Pflanzung von Baumen und Solitdrgehdlzen auf
Tiefgaragen ist pro Baum auf einer Flache von 12 m? ein fachgerechter Bodenaufbau von
mind. 100 cm vorzusehen.

3.07 Abgrabungen und Aufschiittungen:

a) Gelandehdhen
Hoéhenunterschiede zwischen Nachbargrundstiicken sind auf dem eigenen Grundstick
weich zu verziehen.

b) Abgrabungen und Aufschittungen an Gebduden
Abgrabungen, zur Belichtung von Kellergeschossen, sind zuldssig, wenn sie max. 1/3
der Gebdudeseite einnehmen. Sonstige Abgrabungen und Aufschittungen an
Gebauden sind zulassig, soweit diese sich aus der Gelandesituation ergeben, nicht
tiefer bzw. héher als 1,50 m unter bzw. Uber dem natlrlichen Gelande angelegt sind
und max. 1/3 der Gebaudeseite einnehmen.

Griunflachen und private Wegflachen:

a) Die privaten Grundsticksflachen sind als Grinflachen gértnerisch anzulegen und
dauerhaft zu unterhalten. Befestigte Flachen sind wasserdurchléssig zu gestalten.

b) Fur die im Feuerwehrplan entsprechend gekennzeichneten Fldchen muss die
Befahrbarkeit der Flachen fur die Feuerwehr sichergestellt werden. Bei der Wahl der
Befestigung sind die Versickerungsfahigkeit und ein hoher Grinanteil zu
bertcksichtigen (Rasenliner 0.a.).

C) Private Wegeflachen auf den unbebauten Grundstiicken sind einheitlich im gesamten
Wohnquartier mit den gleichen hellgrauen Werkbetonsteinen gem. Gestaltungsleitfaden
auszufuhren wie in den 6ffentlichen Stral3en-, Platz- und Wegeflachen.

d) Baumpflanzungen
- mindestens 50 % der unbebauten Grundstiicksflache ist zu bepflanzen.

- je 250 m? angefangene Grundstlicksflache ist mindestens ein Laubbaum mit einem
Stammumfang von mind. 18 cm, gemessen in 1,0 m Ho6he, anzupflanzen It.
Pflanzempfehlungsliste der Stadt Memmingen. Die Lage der Baume im Grundstick ist
variabel. Die angepflanzten Baume sind dauerhaft zu unterhalten.

- Erst- und Ersatzpflanzungen sind mit der Stadt Memmingen abzustimmen.

- im Nordwesten des Plangebiets ist eine Streuobstwiese gemal Planzeichnung
anzupflanzen.

- Stein- und Schottergéarten sind nicht zul&ssig.

- es gilt im Plangebiet jeweils zum Zeitpunkt der Bauantragsstellung die aktuelle
Baumschutzverordnung der Stadt Memmingen.

e) Die Gestaltung der geplanten Freianlagen auf den unbebauten Grundstiicksteilen ist in

einem Freianlagenplan als Bestandteil des Antrags zur Baugenehmigung darzustellen.

3.09 KompensationsmafRnahmen:
Zum o6kologischen Ausgleich der durch den Bebauungsplan verursachten Eingriffsfolgen sind
KompensationsmaRnahmen auf der Flursticknummer 1924 (1,2 ha) der Gemarkung
Memmingen vorgesehen. Ziel der Ausgleichsmalinahmen ist es, eine naturschutzfachliche
Aufwertung der Flache zu erreichen.
- Malnahmen: Die Ausgleichsmallinahmen
Umweltberichtes.
- Pflege: Die Pflege der Ausgleichsflachen erfolgt nach Vorgaben des Umweltberichtes.
- Umsetzung: Die Ausgleichsflache ist bis spatestens 12 Monate nach Rechtskraft des
Bebauungsplans entsprechend den Vorgaben des Umweltberichtes anzulegen.

erfolgen nach Vorgaben des

4 ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

4.01 Dachgestaltung:

a) Dachform
Die Dacher von Hauptgebauden und Nebenanlagen sind als begrinte Flachdacher
auszufuhren. Die Substratstarke betréagt mindestens 10 cm.

b) PV-Anlagen und sonstige Dachaufbauten
Alle Hauptgeb&ude sind mit mindestens 50% der Flache mit Anlagen zur Nutzung der
Sonnenenergie (PV-Anlagen) auszustatten.
Bei 3-geschossigen Gebaudeteilen, die an 4-geschossige Gebaudeteile angebaut sind,
sind auch Dachterrassen zugelassen. Sie sind Uber Ausgange von den 4-geschossigen
Gebé&udeteilen zu erschlielRen.
Dachaufbauten sind im Baugebiet neben den verbindlich vorgegebenen Anlagen zur

Nutzung von Sonnenenergie (PV-Anlagen) nur in Form von Kaminen und anderen
haustechnisch bedingten Anlagen zulassig.
PV-Anlagen und Dachaufbauten dirfen max. 1,20 m hoch sein, gemessen Uber der
Dachhaut.
Der Abstand der Dachaufbauten zur Aullenkante Dachrand muss mind. den Wert der
Hohe 2h des Dachaufbaus betragen.
Bei PV-Anlagen ist ein Abstand zur Auenkante von 1,00 m einzuhalten.

C) Dachterrassen, Attika
Im Bereich der Dachterrassen sind Hochbeete zuldssig. Sie unterliegen den
Anforderungen wie die Dachaufbauten.
Die AulBenwande sind mit einer gemauerten Attika von max. 0,30 m Uber dem
Flachdach hochzuziehen. Bei Dachterrassen ist ein Flllstabgelander (DB 702) mit max.
0,90 m ab der begehbaren Oberflache zulassig.

4.02 Fassadengestaltung:

a) AulRenwande
Aullenwande der einzelnen Baukoérper sind nach Material, Struktur und Farbe als
Einheit zu gestalten. Zuldssig sind weile Putzfassaden gem. Gestaltungsleitfaden
sowie holzverkleidete AulRenwande. Nicht zuldssig sind Zierputze und gemusterte
Putzarten.
Bei holzverkleideten AuRenwanden muss die natirliche Holzstruktur erkennbar bleiben.
Es sind Farbpigmente im braunen Bereich zu verwenden.
Die Gebaude Nrn. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25 und 27 muissen eine
holzverkleidete Auflenwand erhalten und die Gebaude Nrn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16,
18, 20, 22, 24 und 26 missen eine verputzte Auflenwand erhalten.

b) Wandoéffnungen
Wandoéffnungen sind so anzuordnen, dass grofle zusammenhdngende Wandflachen
erhalten bleiben. Der Anteil der Wandflache einer Fassade gegeniber den Flachen der
Offnungen soll iberwiegen im Verhaltnis 2:1.

C) Sockelgeschosse bei Tiefgaragen
Bei Tiefgaragen im Hangbereich sind die Sockelgeschossmauern mit einer vertikalen
Holzlattung zu verkleiden. Die Lattenbreite ist auf max. 12 cm begrenzt, soll aber 4 cm
nicht unterschreiten. Es gelten dieselben Vorgaben flir die Farbgebung wie fir die
Holzfassaden. Es kdnnen vertikale Belichtungsschlitze in die Sockelfassade integriert
werden. Es wird auf den Gestaltungsleitfaden verwiesen.

d) Fassadenbegrinung
Fur die Begrinung der Fassaden sind die Empfehlungen des Gestaltungsleitfadens zu
beachten.

4.03 Werbeanlagen:

Im gesamten Wohnquartier sind Werbeanlagen nicht zuldssig. Ausgenommen sind die
Erdgeschosszonen an der 6ffentlichen Platzflache, wenn diese gewerblich genutzt werden. Fr
jeden Betrieb sind auf der Hausfront nur eine Werbeanlage und ein Ausleger in den
Erdgeschosszonen zulassig. Es sind grundsatzlich nur Eigenwerbungen zulassig.

4.04 Larmschutzbebauung:

Die Gebdude entlang der Allgauer Stral’e (Gebdude Nr. 12, 13, 15, 19 und 20) sind als
Larmschutzbebauung auszubilden. Sie sind als Wohnbauten mit Laubengé&ngen auszubilden.
Die Schallbriicken zwischen den Geb&uden sind entweder mit Treppenhdusern (nur zw.
Gebaude Nr. 19 und 20) oder mind. 2 Geschosse hohen Larmschutzverglasungen zu
schlieBen. Zwischen Gebdude Nr. 19 und 20 darf auch eine Larmschutzverglasung errichtet
werden.

4.05 Einfriedungen:

Als Einfriedungen, die an &ffentlichen und privaten Wegen, Stralen und Platzflachen oder an
sonstigen Grundstlicksgrenzen liegen, sind Hecken mit einer maximalen Héhe von 1,20 m
zulassig. Stabgitterzaune oder Maschendrahtzdune sind nur in Verbindung mit Hecken jeweils
mit einer maximalen Hbéhe von 1,20 m zulassig. Es ist ein Bodenabstand von 10 cm zu
gewabhrleisten.

Im Plangebiet sind Stitzmauern bis zu einer Héhe von max. 1,20 m zulassig, soweit diese sich
aus der Gelandesituation ergeben.

5 HINWEISE UND NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

5.01 Ortsdurchfahrt:

Der Geltungsbereich liegt im Verknupfungsbereich der Ortsdurchfahrt Allgduer Straf3e und
somit aullerhalb eines ErschlieBungsbereichs. Es gilt nach Art. 23 Abs. 1 BayStrWG ein
Anbauverbot von 20 m gemessen vom dul3eren Rand der Fahrbahndecke.

5.02 Abstand zur Dickenreiser Allee:
Ostlich der Dickenreiser Allee ist eine Abstandsflache einzuhalten, zudem gibt es eine
Schutzgebiet-Puffer-Zone 6stlich und westlich der Dickenreiser Allee.

5.03 Hohenlage der Wege, StraBen und Platze:

Die Gelédndehthen gemall den Hohenpldnen sind sowohl auf den &ffentlichen wie auch
privaten Wegen, Stral’en und Platzflichen einzuhalten, nur geringfiigige Abweichungen in der
Groéllenordnung von 35 cm Uber und unter der Gelandehdhe sind mdglich.

5.04 Abwasserbeseitigung, Riickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser:

Bei der Herstellung der Hausanschlisse an die 6ffentliche Kanalisation sind insbesondere zur
Verminderung von  RuUckstauereignissen die  entsprechenden  DIN-Normen  zu
Entwasserungsanlagen fur Gebaude und Grundstiicke zu beachten.

Das auf privaten Flachen anfallende Oberflachen- bzw. Niederschlagswasser darf nicht in den
Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. Das Niederschlagswasser muss ortsnah Gber Mulden
versickert werden, soweit es nicht als Brauchwasser genutzt wird. Sollte die ortsnahe
Versickerung nicht méglich sein, kann das Niederschlagswasser ausnahmsweise gedrosselt
dem &ffentlichen Regenwasser-System zugefihrt werden.

Das Niederschlagswasser der offentlichen Flachen ist direkt dem

Regenwasser-System zuzufthren; es wird Uber den Retentionsgraben
Retentionsmulde versickert.

Rigolen und Schachtanlagen sind als Versickerungsanlagen nur zulassig, wenn die Sohle
mindestens 1,0 m Gber dem mittleren héchsten Grundwasserstand (MHGW) liegt. Anderenfalls
sind nur Flachen- bzw. Muldenversickerungsanlagen zuldssig. Bei Bau und Bemessung der
Anlagen sind die Niederschlagsfreistellungsverordnung (NWFreiV), die Technischen Regeln
zum schadlosen Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRNGW vom 17.
Dez. 2008) sowie grundséatzlich das DWA Merkblatt DWA-A 138-1 (2024) in Verbindung mit
dem Merkblatt ATV-DVWK-M 153 (2000) malRgebend. Sollten sich Einleitungen nicht im
Rahmen der NWFreiV befinden, so ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Stadt
Memmingen zu beantragen.

Entlang der Westseite der Allgduer Strale und 6stlich der Bebauung ist eine offentliche
Grunflache vorgesehen, in der Retentionsflachen anzulegen sind.

offentlichen
bzw. die

5.05 Grundwasser und Starkregenereignisse:

Bei der Herstellung der Hausanschlisse an die 6ffentliche Kanalisation sind insbesondere zur
Verminderung von  Ruckstauereignissen die  entsprechenden  DIN-Normen  zu
Entwéasserungsanlagen fur Gebaude und Grundstiicke zu beachten.

5.06 Miillentsorgung:
Bei Stichstrallen ohne Wendemdbglichkeiten und sonstigen beengten Straldenverhaltnissen
sind die Miiligefal3e bis zum nachstliegenden Aufnahmepunkt zu bringen.

5.07 Bodenfunde:

Bei Bodeneingriffen ist nicht auszuschlieRen, dass man auf Bodendenkmaler stéRt. Der
betroffene Personenkreis ist im Baugenehmigungsverfahren bzw. Anzeigeverfahren schriftlich
auf die gesetzlichen Vorschriften nach Art. 8 Denkmalschutzgesetz hinzuweisen.

5.08 Immissionen:

a) Verkehrslarmimmissionen
Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden als Orientierungswerte
herangezogen. Diese betragen fir ein allgemeines Wohngebiet 59 dB(A) tagstber und
49 dB(A) nachts.
Die o.g. Werte werden zu jeder Zeit an den 8stlichen Fassaden der ersten und zweiten
Gebaudereihe Uberschritten (mind. 62 dB(A) tagsiber und 55 dB(A) nachts). Durch
bauliche MaRnahmen nach 4.04 sind die Immissionsorte in zweiter Reihe ausreichend
vor Verkehrslarm geschitzt. Die Gebaude in erster Reihe zur Allgduer Stral3e sind so
zu planen, dass Wohnraume (Kinder-, Wohn- und Schlafzimmer) nicht in Richtung
Allgauer Stralle angeordnet sind oder alternativ eine Fensterunabhéngige Liftung
vorhanden sein muss.

b) Larmabschirmung zur Allgauer Stralle
Entlang der Allgauer Stral’e schirmen larmabweisende Geschosswohnungsbauten mit
LaubengangerschlieBung von Strallen- und Gewerbeldarm ab. Die Schallbriicken
werden mit Treppenhausern und Glaswanden geschlossen. Wichtig ist vor allem die
durchgehende Larmabschirmung der Bebauung vom zentralen Platz bis zur Bebauung

auf Grundsttick FI.-Nr. 1894.

c) Gewerbeldrmimmissionen
Die zu Gewerbelarmimmissionen durchgefiihrten Berechnungen zeigen, dass durch
den Gewerbeldrm ausgehend von dem Gewerbegebiet dstlich der Allgauer Stral3e eine
Uberschreitung der Immissionswerte nach TA Larm zu erwarten ist.
Durch die Planung kommt es zu keiner Beeintrachtigung fir das gegeniberliegende
Gewerbegebiet.

d) Fluglarm
Uber das gesetzliche MaR hinausgehende Larmbelastungen durch den vom Flughafen
Memmingen ausgehenden Fluglarm sind nicht zu erwarten. Fir das Geb&ude des
Kindergartens sind erhdhte Schallschutzanforderungen im Sinne des § 4 der zweiten
Verordnung zur Durchfiihrung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglarm (2. FlugLSV)
einzuhalten.

5.09 Altlasten:

Innerhalb der Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind keine
erfassten Altlastverdachtsflachen bekannt.

Schadliche Bodenveranderungen konnten im Zuge der Baugrundbegutachtung insbesondere
im Gehwegbereich entlang der Allgauer Stral’e nachgewiesen werden. Hier zeigen sich in den
vorhandenen ca. 0,2 m machtigen kiesigen Auffillungen unterhalb der Asphaltdecke und der
Kiestragschicht des Gehweges erhebliche Schadstoffanreicherungen durch
Mineraldlkohlenwasserstoffe (MKW). Es wird bei Erdarbeiten in dem Bereich eine
Umweltbaubegleitung empfohlen.

5.10 Biotope und Artenschutz:

Im Plangebiet liegen amtlich kartierte Biotope (MM-1104 TFO01 und MM-1105 TF003).
Wéhrend der Bau- und Betriebsphase muss auf starke AuRenbeleuchtung (Strahler) verzichtet
werden. Fur kunftige Aulenbeleuchtung sind insektenfreundliche Leuchtmittel zu verwenden
(z.B. LED), die keine Lockwirkung auf Flederm&use haben.

Um Verbotstatbestande im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden, missen
Abrissarbeiten, Baufeldraumungen und Gehoélzbeseitigungen aulerhalb der Schutzzeit von
Flederm&usen und Vdégeln erfolgen. Die Schutzzeit besteht zwischen dem 01.03. und dem
30.09.

Vor Fallung von Biotopb&dumen ist eine artenschutzrechtliche Untersuchung durchzufiihren und
mit dem Umweltamt abzustimmen. Ersatzquartiere fur Végel und Fledermduse sind ebenfalls
mit dem Umweltamt abzustimmen.

Vor Beginn der Bauzeit ist im Bereich der privaten Garten zur Verhinderung des Einwanderns
in die Baustelle ein Reptilienzaun aufzustellen. Dieser ist von einer Fachperson wéchentlich zu
kontrollieren. Bei Erdbewegungen sind die Zauneidechsen zu beachten.

Um Storungen bei Nistvorbereitungen und Brutgeschéaft zu vermeiden, sind die Arbeiten im
Zeitraum von April bis August ausschlieRlich zwischen 6:00 Uhr morgens und 19:00 Uhr
abends durchzufthren.

Bei der Anlage der Streuobstwiese und des Rodelhanges sind die Habitatsanspriche der
Zauneidechse zu bertcksichtigen.

In dem Schutzstreifen zur Dickenreiser Allee sind fir die Gestaltung der Grundstiicke
Vorkehrungen zum Schutz der Baume zu treffen, z.B. eine fachgerechte Sicherung von
Stamm, Krone und Wurzelbereich.

5.11 Einsichtnahme Unterlagen:

Die im Bebauungsplan erwahnten Regelwerke, Gutachten und sonstigen Unterlagen kénnen
wahren der Dienststunden in den jeweiligen Fachdmtern der Stadt Memmingen eingesehen
werden.

5.12 Planunterlagen:

Die folgend aufgefiuihrten Planunterlagen sind Bestandteil des Bebauungsplans Nr. 102
LAllgduer Strale West“: Planzeichnung, Begrindung, Umweltbericht, Gestaltungsleitfaden,
Bodengutachten, artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Schallgutachten, Feuerwehrplan.

Nach Rechtskraft wird dem Bebauungsplan eine zusammenfassende Erklarung beigefigt.

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom die Aufstellung des Bebauungsplans
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am im Satzungs- und
Verordnungsblatt bekanntgemacht.

Die frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit éffentlicher Darlegung
und Anhdérung sowie die Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
gemal § 4 Abs. 1 BauGB fur den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom

............... hat in der Zeit vom ............... bis einschlief3lich ............... stattgefunden.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ............... wurden die Behérden
und sonstigen Trager offentlicher Belange gemal® § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
............... bis einschlieBlich ............... beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ............... wurde mit der Begrindung
und weiteren Anlagen gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............... bis einschlielich
............... offentlich ausgelegt und im Internet verdffentlicht.

Die Stadt Memmingen hat mit Beschluss des Stadtrats vom ............... den Bebauungsplan in
der Fassungvom ............... gemald § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Memmingen, den ............... Oberburgermeister

Der Bebauungsplan ist gemaf § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flachennutzungsplan entwickelt.

Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung mit Textteil vom ............... , wird
hiermit ausgefertigt. Inm ist die Begrindung vom ............... mit Umweltbericht samt Anlagen
beigegeben.

Memmingen, den ............... Oberburgermeister

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am ............... gemall § 10 Abs. 3
Halbsatz 2 BauGB im Satzungs- und Verordnungsblatt bekanntgemacht. Der Bebauungsplan
ist damit in Kraft getreten.

Memmingen, den ............... Oberburgermeister

Stadt Memmingen

Bebauungsplan Nr. 102
L2Allgduer Stralle West"

VORENTWURF
Im Bereich zwischen dem Naturdenkmal der doppelzeiligen Lindenallee mit angrenzendem

Waldsttick (FI.Nr. 1896 inbegriffen), der Allgduer StralRe (inbegriffen) und den Flursticken
Nrrn. 1905, 1889 und 1890 der Gemarkung Memmingen

2024
1:500

Memmingen, den 08.05.2025
Stadtplanungsamt

Planunterlage:
Malstab

i.A. Weil¥floch

10%



Westermair, Marco  ERSD-P-Z
Wolke

Westermair, Marco  ERSD-P-Z
Beschreibung
Standort Station


Auflagen und Hinweise

Schutzgebiet

Innerhalb der Leitungsschutzzone sind aus Sicherheitsgriinden die einschlégigen DIN-VDE-Vorschriften
zu beachten. Da nach EN 50341 (vormals DIN VDE 0210) Mindestabsténde zu den Leitefseilen der Hoch-
spannungsleitung gefordert werden, sind die Unterbauungs- bzw. Unterwuchshéheh in diesem Bereich
beschrankt. Ferner ist nach DIN VDE 0105 bei Arbeiten in Spannungsnéhe immer einvbestimmter Schutz-
abstand zu den Leiterseilen einzuhalten.

Der Bestand unserer Anlagen muss zur Aufrechterhaltung der Stromversergung gewéhrleistet bleiben.
Aus Griinden der Betriebssicherheit und um die Standsicherheit unserer Gittermaste nicht zu gefahrden,
durfen Tiefbauarbeiten im Bereich unserer Gittermaste nur nach votheriger Absprache mit uns vorge-
nommen werden. Ferner bitten wir zu beachten, dass die Fandamentképfe der Gittermaste nicht mit
Erdreich Uberschittet werden, um eine Korrosion am Erdiibergangsbereich zu vermeiden.

Erdaufschittungen innerhalb des Schutzbereiches unserer Hochspannungsleitung dirfen aus Sicher-
heitsgriinden ohne vorherige Abstimmung mit uns,night vorgenommen werden.

Innerhalb der Leitungsschutzzonen sind Unterwdchshéhen beschrankt. Eventuelle Anpflanzungen im Be-
reich der Freileitungen bedurfen unsererZustimmung.

Es muss sichergestellt sein, dass Wis=©hne vorhergehende Einholung einer Genehmigung (besonders
wichtig im Stérungsfall) — sdmtliche MalRnahmen, die zur Aufrechterhaltung einer gesicherten Stromver-
sorgung sowie zur Wartung, Unterhaltung und Instandsetzung unserer Hochspannungsleitung notwen-
dig sind, durchfihren kbnnen. Dazu ist es erforderlich dass eine Zufahrtsmdglichkeit auch fur Schwer-
lastverkehr offen gehaltermwird.

Stand: Dez. 2011



MERKBLATT ZUM SCHUTZ ERDVERLEGTER KABEL

Allgemeines ?\:

Sie haben bei der LEW Verteilnetz GmbH (LVN) Leitungsplane eingeholt.
Sind im Baubereich Versorgungsanlagen vorhanden, ist nachfolgendes zu beachten.

Aktualitat

Die aktuelle Planauskunft darf nicht alter als 5 Tage sein. b

Lage und Legetiefe der Erdkabel Q

Die Legetiefe von Kabeln betragt in der Regel 60 - 100 cm. eichungen hiervon sind jedoch mdglich. Kabel konnen
ungeschiitzt im Erdreich liegen oder abgedeckt sein. Oberhal r Kabel ist meist ein Warnband ausgelegt, wodurch

die Kabel friihzeitig erkennbar sind. Oftmals befinden sich in der Nahe von Kabeln auch Erdungsleitungen (verzinkte
Bandeisen oder Kupferseile). Diese diirfen aufgrund. i chutzfunktionen auch nicht unterbrochen werden. Lage und
Tiefe der Leitungen lassen sich durch Suchschlitze ndschachtung feststellen. Sollte sich im Arbeitsbereich ein Mittel-

spannungskabel befinden, sind Sie verpflichtet, eitig vor Baubeginn die zustandige Betriebsstelle zu informieren.
Die Telefonnummer hierzu finden Sie rec}rﬁbe im Anschreiben, das Sie mit dieser Kabelauskunft erhalten haben.

Keine spitzen oder scharfen Werkz% eitungsnahe verwenden!

Erdarbeiten in der Nahe von Leitunge en nur in Handschachtung ausgefiihrt werden. In Kabelndhe ist der Einsatz
von spitzen oder scharfen Werkzéuden grundsatzlich verboten. Um Beschadigungen auszuschliefien, kdnnen maschinelle
Baugerate nur in entsprechen@ bstand zu den Leitungen eingesetzt werden.

O

Was tun, wenn’s doch

Werden Kabel un bgf\tigt freigelegt oder beschadigt, halten Sie sich an folgende Schritte:

1. Stellen Sie di rbeiten sofort ein.

2. Vermeide @irekte oder indirekte Beriihrungen der Kabel. Von den Kabeln geht Lebensgefahr aus!
3. Sichq@iie Schadenstelle vor dem Zutritt Unbefugter und halten Sie Abstand.

4. Ve@ igen Sie umgehend LVN unter der Storungs-Telefonnummer 0800-5396380.

ie auch unbedeutende Kabelmantelschaden (wie z. B. geringfligige Druckstellen, Beschadigungen des
AufSénmantels), denn dadurch kann LVN verhindern, dass schwerwiegende Folgeschaden auftreten.

Freilegen und Wiederverlegen nur nach LVN-Anweisung

Sichern Sie freigelegte Schutzrohre und Kabelformziige in ihrer urspriinglichen Lage. Miissen Kabel oder Muffen
freigelegt werden, so muss ebenfalls die zustandige Betriebsstelle unter der Stérungs-Telefonnummer 0800-5396380
informiert und die Sicherungsmafinahme abgestimmt werden.

Die Anwesenheit eines LVN-Beauftragten an der Baustelle entbindet das ausfiihrende
Unternehmen nicht von seiner Verantwortung und von der Haftung bei auftretenden Schaden.

Die fir die Durchfiihrung der Arbeiten bestehenden einschlagigen Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN)
Vorschriften und Regeln werden durch diese Hinweise nicht ber(hrt. ist ein Unternehmen der LEW-Gruppe.



	20250721_102_LEW_Lageplanausschnitt.pdf
	Pläne und Ansichten
	Stellungnahmen 3





